
 

 
 
 
 
 
 
Regelungen zur Schulorganisation vom 11.01.2021-31.01.2021 
 
Sehr geehrte Eltern, 
 
aufgrund der Corona-Pandemie wird für alle Jahrgangsstufen der allgemein bildenden Schulen in Mecklenburg-Vor-
pommern die Präsenzpflicht aufgehoben. 
 
Es gelten folgende Regelungen: 
 
1. Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 1 bis 6, die nicht zuhause betreut werden können, werden in der Schule  

durch Lehrkräfte bei der Erfüllung ihrer über die Lernplattform itslearning zur Verfügung gestellten Aufgaben begleitet. 
Diese Schüler bringen die Aufgaben mit zur Schule. Für die Inanspruchnahme des Begleitungsangebots muss von den 
Eltern eine Selbsterklärung gestellt werden. Diese Selbsterklärung ist am ersten Tag der Inanspruchnahme des 
Begleitungsangebots durch die Schüler bei der zuständigen Lehrkraft abzugeben. Erfolgt diese Abgabe nicht, gilt ein 
Betretungsverbot von Schulgebäuden und allen schulischen Anlagen. Diese Schülerinnen und Schüler müssen 
unverzüglich durch die Eltern abgeholt werden. Das Formblatt für die Selbsterklärung finden Sie als Anlage zu diesem 
Schreiben. 

 
2. Für Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 7 bis 9 wird Distanzunterricht unter Nutzung der Lernplattform 

itslearning erteilt. 
 
3. Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 10 werden an der Schule im Präsenzunterricht beschult, d.h. für sie gilt 

der normale Stundenplan. Die Eltern haben die Möglichkeit, ihre Kinder von diesem Angebot des Präsenzunterrichts 
abzumelden. Der Antrag auf Abmeldung vom Präsenzunterricht muss zeitnah per Mail 
(info@warnowschule.de) eingehen. Diese Schülerinnen und Schüler erhalten über die Lernplattform itslearning 
Übungsaufgaben. Die Abgabe der Jahresarbeiten erfolgt am 11.01.2021 beim Klassenlehrer. 

 
4. Die Eltern sind verpflichtet, für ihre Kinder, die am Begleitungsangebot (Klassen 1-6) oder am Präsenzunterricht 

(Klasse 10) teilnehmen, eine Erklärung über den Gesundheitszustand, die Umstände einer möglichen Ansteckung sowie 
über die Einreise aus einem Risikogebiet einzureichen. Das Formblatt für die Gesundheitsbestätigung finden Sie als 
Anlage zu diesem Schreiben. Diese Gesundheitsbescheinigung ist am ersten Tag der Inanspruchnahme des Be-
gleitungsangebots oder des Präsenzunterrichts durch die Schüler bei der zuständigen Lehrkraft abzugeben. Erfolgt diese 
Abgabe nicht, gilt ein Betretungsverbot von Schulgebäuden und allen schulischen Anlagen. Diese Schülerinnen und 
Schüler müssen unverzüglich durch die Eltern abgeholt werden. 

 
5. Im Schulgebäude und auf dem Schulgelände gilt für alle Personen die Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nase-

Bedeckung. Diese Regel gilt auch während des Begleitungsangebots und des Präsenzunterrichts. Alle Personen haben 
den Hygiene- und Wegeplan der Schule zu beachten. Für Schülerinnen und Schüler, die den Hygiene- und Wegeplan 
nicht einhalten gilt ein Betretungsverbot von Schulgebäuden und allen schulischen Anlagen. Diese müssen unverzüg-
lich durch die Eltern abgeholt werden. 

  
6. Bei Bedarf denken Sie bitte an die An- bzw.- Abmeldung des Mittagessens. 
 
7.  Die Schulbusse fahren nach Plan. Auch im Schulbus besteht die Verpflichtung zum Tragen einer Mund- Nase-

Bedeckung. 
 
Wir wünschen allen Schülern, Eltern und Lehrern viel Kraft, Optimismus und Geduld bei der Gestaltung dieser 
schwierigen Zeit. 
 
Die Schulleitung 


